
 

 

 
 

Bekanntmachung des Regierungspräsidiums Tübingen  
vom 15. September 2022 

 
Planfeststellungsverfahren zur Umsetzung der Regionalstadtbahn Neckar-Alb im Modul 1, in 
den Planfeststellungsabschnitten (PFA) 3 und 4, Elektrifizierung und teilweiser Ausbau der 
Bahnstrecke Tübingen - Herrenberg „Ammertalbahn“;  
5. Planänderung: Änderung des Betriebsprogramms; betroffene Städte/Gemeinden: Tübin-
gen, Ammerbuch (Landkreis Tübingen), Herrenberg (Landkreis Böblingen) 
 
Das Regierungspräsidium Tübingen führt auf Antrag des Zweckverbands ÖPNV im Ammertal, ver-
treten durch die Erms-Neckar-Bahn AG, für die oben genannte Planänderung ein Planfeststellungs-
verfahren nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) durch. Es besteht die Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung.  
 
A. Vorhabenbeschreibung 
 
Gegenstand des Änderungsantrags ist die Änderung des Betriebsprogramms der Ammertalbahn 
(PFA 3 und 4 des Moduls 1 der Regionalstadtbahn Neckar-Alb). Noch vor Fertigstellung der Ausbau-
maßnahmen an der Ammertalbahn wurden vom Besteller der Nahverkehrsleistungen, der Nahver-
kehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) geänderte Zugleistungen bestellt. Diese Zugleistun-
gen gehen über das hinaus, was im Ausgangsverfahren bekannt war und dementsprechend den 
Antragsunterlagen zugrunde gelegt werden konnte. Gegenüber dem Ausgangsverfahren mit 74 
Fahrten tags und 12 Fahrten nachts im Streckenabschnitt Tübingen – Entringen sowie 64 Fahrten 
tags und 12 Fahrten nachts im Streckenabschnitt Entringen – Herrenberg ergeben sich nun 104 
Fahrten tags und 18 Fahrten nachts im Streckenabschnitt Tübingen – Entringen sowie 66 Fahrten 
tags und 16 Fahrten nachts im Streckenabschnitt Entringen – Herrenberg. Die Veränderungen be-
treffen insbesondere die Nachtstunden, mit dem Ziel, auch im Spätverkehr ein attraktives Verkehrs-
angebot bieten zu können. Veränderungen gegenüber dem Planfeststellungsbeschluss vom 
16.05.2017 haben sich auch bei den auf der Ammertalbahn eingesetzten Fahrzeugen ergeben.  
 
Die daraus resultierenden Auswirkungen betreffen Veränderungen bei den betriebsbedingten Schal-
limmissionen. Durch aktive Schallschutzmaßnahmen werden nicht an allen Gebäuden entlang der 
Ammertalbahn die gesetzlichen vorgegebenen Werte eingehalten. Daher werden die bereits festge-
legten aktiven Schallschutzmaßnahmen in Form von Schienenstegdämpfern und so genannter Mini-
Lärmschutzwände um passive Maßnahmen (Schallschutzfenster und Lüftungseinrichtungen) er-
gänzt. 
 
Durch die Erhöhung der Zugtaktung bzw. die Änderung des Betriebsprogramms ergeben sich zudem 
mögliche Betroffenheiten an vier Wohngebäuden in Gültstein durch betriebsbedingte Erschütterun-
gen. Aus diesem Grund wird der Vorhabenträger nach der Inbetriebnahme Erschütterungsmessun-
gen in den betroffenen Gebäuden durchführen. Auf dieser Grundlage können dann, sofern erforder-
lich, gezielte Minderungsmaßnahmen durchgeführt werden.  
 
Weitere Baumaßnahmen und damit Betroffenheiten fallen nicht an.  
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B. Verfahrensbeschreibung 
 
Die Planunterlagen und die Unterlagen zur Prüfung der Umweltverträglichkeit liegen von  
Montag, 19. September 2022 bis einschließlich Dienstag, 18. Oktober 2022 bei der Gemeinde 
Ammerbuch im 

 Bürgerbüro Entringen, Kirchstraße 6, 72119 Ammerbuch 
 Bürgerbüro Pfäffingen, Schlosshof 2, 72119 Ammerbuch 
 Bürgerbüro Altingen, Schwedenstraße 21, 72119 Ammerbuch 

 
während der Dienststunden zur allgemeinen Einsicht aus. 
 
 
1. Die betroffene Öffentlichkeit kann sich im Rahmen der Beteiligung bis spätestens einen Monat 

nach Ablauf der Auslegungsfrist, also bis einschließlich Freitag, 18. November 2022 bei der 
Gemeinde Ammerbuch, Kirchstraße 6, 72119 Ammerbuch sowie im Bürgerbüro Pfäffingen, 
Schlosshof 2, 72119 Ammerbuch und im Bürgerbüro Altingen, Schwedenstraße 21, 72119 Am-
merbuch oder beim Regierungspräsidium Tübingen, Referat 24, Konrad-Adenauer-Straße 20, 
72072 Tübingen, zu den Unterlagen schriftlich oder zur Niederschrift äußern. Die Äußerung muss 
innerhalb der Äußerungsfrist den geltend gemachten Belang und das Maß der Beeinträchtigung 
erkennen lassen. Mit Ablauf der Äußerungsfrist sind für das Verfahren über die Zulässigkeit des 
Vorhabens alle Einwendungen oder Äußerungen von Gesetzes wegen ausgeschlossen, soweit 
sie nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.  
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in 
Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf 
jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift 
als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Andernfalls können diese Einwendungen 
unberücksichtigt bleiben. 

2. Die genannte Frist und der Einwendungsausschluss nach Verstreichen der Einwendungs-/Äuße-
rungsfrist gilt auch für die anerkannten Naturschutzvereinigungen sowie sonstige Vereinigungen, 
soweit diese sich für den Umweltschutz einsetzen und nach in anderen gesetzlichen Vorschriften 
zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten vorgesehenen Verfahren aner-
kannt sind. Diese werden hiermit von der Auslegung des Plans benachrichtigt. 

3. Der Einwendungsausschluss beschränkt sich bei Einwendungen und Stellungnahmen, die sich 
auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) beziehen, nur auf dieses Verwaltungsverfahren. 

4. Nach Ablauf der Einwendungsfrist werden die rechtzeitig erhobenen Einwendungen bzw. Äuße-
rungen sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange mit dem Träger des Vorha-
bens, den Behörden, Verbänden und Betroffenen sowie den Personen, die Einwendungen erho-
ben haben, in einem Termin erörtert, der noch ortsüblich bekannt gemacht wird. Die Behörden, 
der Träger des Vorhabens, die vorstehend unter 2. angesprochenen Vereinigungen und diejeni-
gen, die Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der Vertreter, 
werden von diesem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vor-
zunehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die Vertretung 
durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Voll-
macht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist. Bei Ausbleiben ei-
nes Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. Auf eine Erör-
terung im Sinne des § 73 Absatz 6 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) und 
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des § 18 Absatz 1 Satz 4 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung kann gemäß 
§ 18d AEG verzichtet werden. 

5. Durch die Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und Stellungnah-
men, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten können 
nicht erstattet werden. 

6. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach zu 
entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern bei Bedarf in einem gesonder-
ten Entschädigungsverfahren behandelt.  

7. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststel-
lungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die 
Einwender kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellun-
gen vorzunehmen sind.  

8. Von Beginn der Auslegung des Planes tritt die Veränderungssperre nach § 19 Abs. 1 AEG in 
Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger des Vorhabens ein Vorkaufsrecht 
an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 19 Abs. 3 AEG). 

9. Die vorstehenden Ausführungen gelten für die Beteiligung der Öffentlichkeit zu den Umweltaus-
wirkungen des UVP-pflichtigen Bauvorhabens nach §§ 9 und 6 UVPG entsprechend. Der be-
troffenen Öffentlichkeit wird im Rahmen der Beteiligung Gelegenheit zur Äußerung gegeben. 
Weitere relevante Informationen sind erhältlich bzw. Äußerungen und Fragen können innerhalb 
der Einwendungsfrist beim Regierungspräsidium Tübingen –  Referat 24, Konrad-Adenauer-
Straße 20, 72072 Tübingen, eingereicht werden. 

10. Der Vorhabenträger hat folgende Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens vor-
gelegt, die zugleich die ausliegenden Planunterlagen darstellen: 
- Anlage 1: Erläuterungsbericht 
- Anlage 2: Schall und Erschütterungen 
- Anlage 3: Gutachterliche Aussage zur EMV 
- Anlage 4: UVP-Bericht 

 
Zur Verarbeitung personenbezogener Daten, insbesondere deren Weitergabe an den Vorhabenträ-
ger im Rahmen des Verfahrens, wird auf die Datenschutzerklärung des Regierungspräsidiums Tü-
bingen verwiesen. Diese kann auf der Internetseite https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/daten-
schutz/ abgerufen werden. Informationen zum Schutz personenbezogener Daten, die die Regie-
rungspräsidien speziell bei Planfeststellungsverfahren verarbeiten, finden Sie unter https://rp.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/24-01SFT_17-01K.pdf. 
 
Diese Bekanntmachung und die Planunterlagen finden Sie auch auf der Internetseite des Regie-
rungspräsidiums Tübingen unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt in der Rubrik Service/Be-
kanntmachungen/Planfeststellungsverfahren. Die Veröffentlichung im Internet dient nur der Informa-
tion. Rechtsverbindlich sind die in den Gemeinden ausgelegten Planunterlagen. 
 
Tübingen, 15. September 2022  
Jonas Letsch 
Regierungspräsidium Tübingen 
- Planfeststellungsbehörde - 
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